
 
 

I. 
 

Friedhofssatzung 
für den Friedhof der Gemeinde Schalksmühle 

vom 21.5.2019 in der Fassung der ersten Änderungssatzung vom 22.12.2020 
 
Präambel  
Aufgrund von § 4 des Gesetzes über das Friedhofs- und Bestattungswesen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 30.06.2003 (GV. NRW. S. 313), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.07.2014 
(GV. NRW. S. 405), in Kraft getreten am 1. Oktober 2014 und der §§ 7 Abs. 2 i.V.m. § 41 Abs. 1 Satz 2 
Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666 / SGV. NW. 2023), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 738), in Kraft getreten am 29. Dezember 2018, hat 
der Rat der Gemeinde Schalksmühle am 20.05.2019 folgende Friedhofsatzung beschlossen: 
 
 
 
I. Allgemeine Bestimmungen 
 
§ 1 Geltungsbereich  
 
(1) Diese Friedhofssatzung gilt für folgende im Gebiet der Gemeinde Schalksmühle gelegenen und von 
ihr verwalteten Friedhöfe und Friedhofsteile: 
  
 a) Friedhof Friedhofsstraße und 
 b) Friedhof Wippekühl. 
 
(2) Der Friedhof an der Friedhofsstraße ist geschlossen. Dort finden keine Beisetzungen statt. Die Be-
nutzungsregelungen dieser Satzung finden insoweit keine Anwendung. 
 
(3) Der Friedhof Wippekühl - neuer Teil - steht im Eigentum der Gemeinde Schalksmühle. Die Flächen 
des Friedhofes Wippekühl - alter Teil - sind Eigentum der Evangelischen Kirchengemeinde Schalks-
mühle. Sie sind jedoch durch Eintragung einer Grunddienstbarkeit der Gemeinde Schalksmühle als 
kommunaler Friedhof zur Verfügung gestellt worden. 
 
(4) Die religiösen Interessen der Religionsgemeinschaften werden gewährleistet. Die Gestaltung der 
Beisetzungsfeierlichkeiten bleibt diesen überlassen. Die Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaf-
ten sind berechtigt, den Friedhof und aufstehende Gebäude für gottesdienstliche Veranstaltungen nach 
vorheriger Absprache mit der Friedhofsverwaltung ggf. gegen Erstattung eventuell entstehender Kosten 
in Anspruch zu nehmen. 
 
 
§ 2 Friedhofszweck  
 
(1) Der Friedhof ist eine nichtrechtsfähige Anstalt der Gemeinde Schalksmühle. 
 
(2) Der Friedhof dient der Bestattung der Verstorbenen (Leichen, Tot- und Fehlgeburten, auch aus 
Schwangerschaftsabbrüchen) und Beisetzung von deren Aschen, die bzw. deren Eltern bei ihrem Ab-
leben Einwohner der Gemeinde Schalksmühle waren oder ein Recht auf Beisetzung in einer bestimm-
ten Grabstätte besaßen. Die Bestattung anderer Personen bedarf der vorherigen Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung. 
 
(3) Der Friedhof erfüllt aufgrund seiner gärtnerischen Gestaltung auch allgemeine Grünflächenfunktio-
nen. Er stellt eine kulturelle Einrichtung dar, welche die Ehrung der Verstorbenen und die Pflege des 



Andenkens ermöglicht, und erfüllt wichtige Funktionen für die Stadtökologie. Deshalb hat jeder das 
Recht, den Friedhof als Orte der Ruhe und Besinnung aufzusuchen. 
 
 
§ 3 Schließung und Entwidmung  
 
(1) Der Friedhof oder einzelne Friedhofsteile können aus wichtigem öffentlichen Grund für weitere Bei-
setzungen gesperrt (Schließung) oder einer anderen Verwendung zugeführt werden (Entwidmung). 
 
(2) Durch die Schließung wird die Möglichkeit weiterer Bestattungen bzw. Beisetzungen ausgeschlos-
sen. Soweit durch Schließung das Recht auf weitere Bestattungen in Wahlgrabstätten erlischt, wird dem 
Nutzungsberechtigten für die restliche Nutzungszeit bei Eintritt eines weiteren Bestattungs- bzw. Bei-
setzungsfalles auf Antrag eine andere Wahlgrabstätte zur Verfügung gestellt. Außerdem kann er die 
Umbettung bereits bestatteter Verstorbener und beigesetzter Urnen auf Kosten des Friedhofsträgers 
verlangen. 
 
(3) Vor einer Entwidmung werden die Bestatteten bzw. Beigesetzten auf Kosten des Friedhofsträgers 
in andere Grabstätten umgebettet, falls die Ruhezeit bei Reihengrabstätten bzw. die Nutzungszeit bei 
Wahlgrabstätten noch nicht abgelaufen ist. Durch die Entwidmung geht die Eigenschaft des Friedhofs 
oder des Friedhofsteils als Ruhestätte der Verstorbenen verloren. 
 
(4) Schließung und Entwidmung werden öffentlich bekannt gegeben. Der Nutzungsberechtigte einer 
Wahlgrabstätte erhält außerdem einen schriftlichen Bescheid, wenn sein Aufenthalt bekannt oder ohne 
besonderen Aufwand zu ermitteln ist. 
 
(5) Umbettungstermine werden einen Monat vorher öffentlich bekannt gemacht. Gleichzeitig sind sie 
dem Nutzungsberechtigten mitzuteilen. 
 
(6) Ersatzgrabstätten werden vom Friedhofsträger auf seine Kosten in ähnlicher Weise wie die Grab-
stätten auf den entwidmeten oder außer Dienst gestellten Friedhöfen oder Friedhofsteilen hergerichtet. 
Die Ersatzgrabstätten werden Gegenstand des Nutzungsrechtes. 
 
 
II. Ordnungsvorschriften  
 
§ 4 Öffnungszeiten  
 
(1) Der Friedhof ist täglich vom Beginn der Morgendämmerung bis zum Beginn der Abenddämmerung 
für den Besuch geöffnet, frühestens jedoch ab 07.00 Uhr und spätestens bis 21.00 Uhr. 
 
(2) Die Friedhofsverwaltung kann aus besonderem Anlass das Betreten eines Friedhofes oder einzelner 
Friedhofsteile vorübergehend untersagen oder außerhalb der Öffnungszeiten gestatten. 
 
§ 5 Verhalten auf dem Friedhof  
 
(1) Jeder hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes, der Verstorbenen und der Achtung der Per-
sönlichkeitsrechte von Angehörigen und Besuchern entsprechend zu verhalten. Die Anordnungen des 
Friedhofspersonals sind zu befolgen. 
 
(2) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet, 
 

a) die Wege mit Kraftfahrzeugen aller Art, ausgenommen entsprechende Rollstühle sowie Fahr-
zeuge der Friedhofsverwaltung und der für den Friedhof zugelassenen Fahrzeuge der  Dienst-
leistungserbringer nach § 6 Abs. 6, zu befahren, 

b) Waren aller Art sowie gewerbliche Dienste anzubieten oder diesbezüglich zu   werben, 
 

c) in der Nähe einer Bestattung bzw. Beisetzung störende Arbeiten auszuführen, 
 

d) ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne Zustimmung der Friedhofsverwaltung 
gewerbsmäßig zu fotografieren oder zu filmen, 

 
e) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen der Bestattungsfeier 

notwendig und üblich sind, 



 
f)  Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern, 
 
g) Tiere nicht angeleint mitzuführen, 
 
h) außerhalb von Trauer- und Gedenkfeiern sowie sonstigen genehmigten   Veranstaltungen zu 

musizieren, 
 
j)  chemische Pflanzenschutz- und Unkrautvertilgungsmittel zu verwenden. 

 
(3) Kinder unter sechs Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung Erwachsener betreten. 
 
(4) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofes und 
der Ordnung auf ihm vereinbar sind. 
 
(5) Nicht mit einer Bestattung bzw. Beisetzung zusammenhängende Veranstaltungen bedürfen der Zu-
stimmung der Friedhofsverwaltung; sie sind spätestens drei Werktage vorher anzumelden. 
 
 
§ 6 Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof  
 
(1) Dienstleistungserbringer (insbesondere Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestatter) und ihre Bediens-
teten haben die Bestimmungen dieser Satzung zu beachten. 
 
(2) Tätig werden dürfen nur solche Dienstleistungserbringer, die fachlich geeignet und in betrieblicher 
und persönlicher Hinsicht zuverlässig sind. 
 
(3) Die Dienstleistungserbringer haften für alle Schäden, die sie oder ihre Bediensteten im Zusammen-
hang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof schuldhaft verursachen. 
 
(4) Gewerbliche Arbeiten auf dem Friedhof dürfen nur werktags innerhalb der Öffnungszeiten ausgeführt 
werden. Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen. 
 
(5) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem Friedhof nur an den 
von der Friedhofsverwaltung genehmigten Stellen gelagert werden. Bei Beendigung der Arbeiten sind 
die Arbeits- und Lagerplätze wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. Gewerbliche 
Geräte dürfen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen des Friedhofs gereinigt werden. 
 
(6) Das Befahren der Friedhofswege ist nur in unmittelbarem Zusammenhang mit der Ausführung von 
Arbeiten auf dem Friedhof und nur mit solchen Kraftfahrzeugen gestattet, deren Fahrer bzw. Halter von 
der Friedhofsverwaltung eine vorherige schriftliche Genehmigung erhalten haben. Die Genehmigung ist 
sichtbar im Fahrzeug anzubringen. Es dürfen nur Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 
3,5 t benutzt werden. Die Einfahrt von schwereren Kraftfahrzeugen kann in begründeten Einzelfällen 
gesondert tageweise genehmigt werden. Die Fahrgeschwindigkeit darf 10 km/h nicht übersteigen. Fuß-
gänger haben immer Vorrang; im Übrigen gilt die Straßenverkehrsordnung. 
 
(7) Die Friedhofsverwaltung kann Dienstleistungserbringern, die trotz schriftlicher Mahnung gegen die 
Vorschriften der Friedhofssatzung verstoßen oder bei denen die Voraussetzungen des Abs. 2 ganz oder 
teilweise nicht gegeben sind, durch schriftlichen Bescheid die Tätigkeit auf dem in § 1 genannten Fried-
hof zeitlich befristet oder dauerhaft ganz oder teilweise untersagen. Bei schweren Verstößen ist eine 
Mahnung entbehrlich. 
  
 
III. Allgemeine Bestattungsvorschriften 
 
§ 7 Anzeigepflicht und Bestattungszeit  
 
(1) Jede Beisetzung ist bei der Friedhofsverwaltung anzumelden. Der Anmeldung sind die erforderlichen 
Unterlagen beizufügen. 
 
(2) Wird eine Bestattung bzw. Beisetzung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstätte beantragt, ist auch 
das Nutzungsrecht nachzuweisen. 
 



(3) Die Friedhofsverwaltung setzt Ort und Zeit der Beisetzung in Abstimmung mit der anmeldenden 
Person fest. Die Beisetzungen erfolgen regelmäßig montags- bis freitags, Ausnahmen können einge-
räumt werden. 
 
(4) Für den Zeitpunkt der Bestattung gelten die gesetzlichen Vorschriften. Die fristgerechte Beisetzung 
der Totenasche ist innerhalb von sechs Wochen dem Krematorium durch Bescheinigung des Friedhofs-
trägers nachzuweisen. Die Friedhofsverwaltung stellt hierfür dem Hinterbliebenen eine solche Beschei-
nigung aus. 
 
§ 8 Särge und Urnen  
 
(1) Beisetzungen sind grundsätzlich in Särgen oder Urnen vorzunehmen. Der Friedhofsträger kann auf 
Antrag die Beisetzung ohne Sarg oder Urne gestatten. Bei sargloser Grablegung hat der Nutzungsbe-
rechtigte das Bestattungspersonal in eigener Verantwortung zu stellen und für anfallende Mehrkosten 
aufzukommen. Der Transport innerhalb des Friedhofs muss in einem geschlossenen Sarg erfolgen. 
 
(2) Behältnisse zur Beisetzung von Aschen und zur Bestattung von Verstorbenen, deren Ausstattung 
und Beigaben sowie Totenbekleidung müssen so beschaffen sein, dass ihre Verrottung und die Ver-
wesung der Leichen innerhalb der Ruhezeit ermöglicht wird. Maßnahmen, bei denen den Verstorbenen 
Stoffe zugeführt werden, die die Verwesung verhindern oder verzögern, bedürfen der Genehmigung 
des Friedhofsträgers. Särge müssen festgefügt und so abgedichtet sein, dass jedes Austreten von 
Feuchtigkeit bis zur Vollendung der Beisetzung ausgeschlossen ist. 
 
(3) Die Särge dürfen höchstens 2,15 m lang, 0,75 m hoch und 0,75 m breit sein. Sind in Ausnahmefällen 
größere Särge erforderlich, ist die Zustimmung der Friedhofsverwaltung bei der Anmeldung der Bestat-
tung einzuholen. 
 
§ 9 Ausheben der Gräber  
 
(1) Die Gräber werden von der Friedhofsverwaltung ausgehoben und wieder verfüllt. Sie kann sich dazu 
Dritter bedienen. 
 
(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur Oberkante des 
Sarges mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante der Urne mindestens 0,50 m.  
(3) Die Gräber für Sargbeisetzungen müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke Erdwände 
getrennt sein. 
 
(4) Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör rechtzeitig vor einer Beisetzung entfernen zu lassen. 
Sofern beim Ausheben der Gräber Grabmale, Fundamente oder Grabzubehör durch die Friedhofsver-
waltung entfernt werden müssen, sind ihr die dadurch entstehenden Kosten durch den Nutzungsbe-
rechtigten zu erstatten. 
 
(5) Die erste Grabaufmachung wird von der Friedhofsverwaltung vorgenommen. Sie umfasst 
die Einmessung des Grabes, das Fortschaffen des überflüssigen Bodens und der 
Kränze, das Wiederauftragen des vorher vorhandenen Mutterbodens und die Hügelung 
der Grabstätte. Eine Bepflanzung ist nicht eingeschlossen. 
 
 
§ 10 Ruhezeit  
 
Die Ruhezeit für Leichen beträgt 20 Jahre bei Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr und 25 
Jahre bei Verstorbenen ab Vollendung des 5. Lebensjahres. Die Ruhezeit in Sternenkindergrabstätten 
(§ 13 Abs. 6) beträgt 15 Jahre. Die Ruhezeit für Aschen beträgt ebenfalls 15 Jahre. 
 
 
§ 11 Umbettungen  
 
(1) Die Ruhe der Verstorbenen darf grundsätzlich nicht gestört werden. 
 
(2) Umbettungen von Verstorbenen und Aschen bedürfen, unbeschadet der sonstigen gesetzlichen Vor-
schriften, der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die Zustimmung wird bei Vorliegen ei-
nes wichtigen Grundes erteilt, wenn Rechte Dritter nicht entgegenstehen. Im ersten Jahr nach einer 
Bestattung sollen keine Umbettungen durchgeführt werden. Als wichtige Gründe gelten insbesondere 



 
a) die Zusammenführungen von Familienmitgliedern in einer Grabstätte, 

  
b) erst nach den Bestattungen bekannt gewordene Willenserklärungen der Verstorbenen, die den 

Wunsch eines anderen Bestattungsortes erkennen lassen, 
 

c) die Missachtung des Willens des Verstorbenen zum Bestattungsort, 
 § 3 Abs. 2 und Abs. 3 bleiben unberührt. 
 
(3) Nach Ablauf der Ruhezeit ist für eine Umbettung kein wichtiger Grund erforderlich. 
 
(4) Alle Umbettungen (mit Ausnahme der Maßnahmen von Amts wegen) erfolgen nur auf Antrag. An-
tragsberechtigt ist der jeweilige Nutzungsberechtigte oder der verfügungsberechtigte Angehörige des 
Verstorbenen (Totenfürsorgeberechtigter). 
 
(5) Alle Umbettungen werden von der Friedhofsverwaltung durchgeführt. Sie bestimmt den Zeitpunkt 
der Umbettung im Einvernehmen mit den Antragstellenden. 
 
(6) Die Kosten der Umbettung haben die Antragstellenden zu tragen. Das gilt auch für den Ersatz von 
Schäden, die an benachbarten Grabstätten und Anlagen durch eine Umbettung entstehen, soweit sie 
notwendig aufgetreten sind oder die Friedhofsverwaltung oder deren Beauftragte bezüglich dieser nur 
leichte Fahrlässigkeit trifft. 
 
(7) Der Ablauf der Ruhezeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder gehemmt. Mit erfolgter 
Umbettung endet das Nutzungsrechtsverhältnis an der vorherigen Grabstätte. 
(8) Sobald eine Neubelegung der Grabstätte erfolgt, wird die ursprünglich erhobene Nutzungsgebühr 
dem ehemaligen Nutzungsberechtigten zeitanteilig erstattet. 
 
(9) Verstorbene und Aschen dürfen vor Ablauf der Ruhezeit zu anderen als zu Umbettungszwecken nur 
aufgrund behördlicher oder richterlicher Anordnung ausgegraben werden. 
 

IV. Grabstätten 

§ 12 Arten der Grabstätten 
  
(1) Rechte an Grabstätten können nur nach dieser Satzung erworben werden. Ein Eigentumserwerb ist 
ausgeschlossen. Die Größe und die Lage der Gräber ergeben sich aus dem Belegungsplan. 
 
(2) Die Grabstätten werden unterschieden in Reihengrabstätten (§ 13), Wahlgrabstätten (§§ 14 und 15) 
und Kriegsgrabstätten (§ 18). 
 
(3) Es besteht kein Anspruch auf Erwerb oder Wiedererwerb des Nutzungsrechtes an einer der Lage 
nach bestimmten Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung. 
 
(4) Jedes Grab wird mit einem Nummernschild versehen. Die Nummer ist in Übereinstimmung mit dem 
Beerdigungsregister zu halten. Das Nummernschild darf von dem Grabe nicht unbefugt entfernt werden. 
Gemeinschaftsgrabstätten werden nicht gekennzeichnet. 
 
 
§ 13 Reihengrabstätten  
 
(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten für Urnen- oder Sargbeisetzungen, die der Reihe nach belegt 
und im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit des zu Bestattenden zugeteilt werden. Über die Zuteilung 
wird dem Berechtigten eine Bescheinigung mit Angabe der Grabnummer erteilt. Es kann nur eine Urne 
oder ein Sarg beigesetzt werden. Ausnahmen können insbesondere bei gleichzeitiger Beisetzung von 
Verstorbenen zugelassen werden. Ein Wiedererwerb des Nutzungsrechtes ist nicht möglich. 
 
(2) Reihengrabstätten sind vorhanden als 
  
 a) Erdreihengrabstätten (Abs. 3) 

b) Urnenreihengrabstätten (Abs. 4) 
c) Gemeinschaftsgrabstätten (Abs. 5) 



d) Sternenkindergrabstätten (Abs. 6) 
 

(3) Erdreihengrabstätten dienen der Aufnahme von Särgen im Erdreich, sind von den Nutzungsberech-
tigten zu pflegen und können auch im Übrigen von ihnen gestaltet werden. 
Es werden eingerichtet: 
 
a) Reihengrabfelder für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr, Tot- und 
Fehlgeburten sowie die aus einem Schwangerschaftsabbruch stammende Leibesfrucht. 
Die einzelnen Grabstätten haben folgende Größe: 
 

Länge = 1,50 m 
Breite = 0,90 m. 
 
Fertiges Grabbeet: 
Länge = 1,00 m 
Breite = 0,55 m. 
 

b) Reihengrabfelder für Verstorbene vom vollendeten 5. Lebensjahr an. 
Die einzelnen Grabstätten haben folgende Größe: 
 

Länge = 2,40 m 
Breite = 1,10 m. 
 
Fertiges Grabbeet: 
Länge = 1,50 m 
Breite = 0,55 m. 
 

(4) Urnenreihengrabstätten dienen der Aufnahme von Urnen im Erdreich, sind von den Nutzungsbe-
rechtigten zu pflegen und können auch im Übrigen von ihnen gestaltet werden. Die Grabstätten haben 
eine Länge von 0,60 m und eine Breite von 0,60 m. 
 
(5) Gemeinschaftsgrabstätten können ohne Verleihung von Nutzungsrechten als Grabstätten für Erd-
beisetzungen bzw. Urnenbeisetzungen ohne individuelle Kennzeichnung (anonyme Grabstätten) oder 
mit individueller Kennzeichnung (Grabplatte) bereitgestellt werden. Die Bestimmung des Umfangs, der 
Ausstattung, der Kennzeichnung der Gemeinschaftsgrabstätten sowie der Beisetzungsstelle obliegt al-
lein der Friedhofsverwaltung. Auf Gemeinschaftsgrabstätten sind die Errichtung von Grabmalen sowie 
gärtnerische Gestaltungen grundsätzlich nicht gestattet. Dies obliegt allein der Friedhofsverwaltung. Die 
zu verwendenden Grabplatten unterliegen hinsichtlich Material und Beschriftungsmöglichkeiten den 
Vorgaben der Friedhofsverwaltung und sind kostenpflichtig über diese zu beziehen. Die von der Ge-
meinde Schalksmühle verauslagten tatsächlichen Kosten des mit der Herstellung und Errichtung beauf-
tragten Unternehmens sind von den Nutzungsberechtigten zu tragen. 
 
(6) Sternenkindergrabstätten dienen der Beisetzung von Tot- und Fehlgeburten im Sinne des § 31 der 
Personenstandsverordnung sowie innerhalb der ersten 2 Jahre verstorbenen Kindern und deren Asche.  
 
(7) Auf den Ablauf des Nutzungsrechtes wird der jeweilige Nutzungsberechtigte drei Monate vorher 
schriftlich, falls er nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln ist, durch eine öffent-
liche Bekanntmachung und durch einen Hinweis für die Dauer von drei Monaten auf der betreffenden 
Grabstätte hingewiesen. 
 
(8) Die Regelung des § 14 Abs. 7 gilt entsprechend. 
 
(9) Die Einfassungen der Erdreihengrabstätten und Urnenreihengrabstätten werden von der Gemeinde 
Schalksmühle oder deren Beauftragten errichtet. Die Regelungen des Abs. 5 Satz 5 und Satz 6 gelten 
entsprechend. 
 
 
§ 14 Allgemeine Vorschriften zu Wahlgrabstätten  
 
(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Urnen- oder Sargbeisetzungen, an denen auf Antrag ein Nut-
zungsrecht für die Dauer der Nutzungszeit verliehen und deren Lage im Einvernehmen mit dem Erwer-
ber bestimmt wird. Die Nutzungszeit hängt von der gewählten Grabart ab. Nutzungsrechte an Wahl-
grabstätten werden nur für die gesamte Grabstätte verliehen. Über das erworbene Nutzungsrecht wird 



eine Graburkunde ausgestellt und dem Berechtigten übergeben. Die Friedhofsverwaltung kann die Er-
teilung eines Nutzungsrechtes ablehnen, insbesondere wenn die Schließung nach § 4 beabsichtigt ist. 
 
(2) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der Friedhofssatzung und der dazu ergangenen 
Regelungen das Recht, in der Wahlgrabstätte beigesetzt zu werden und andere beisetzen zu lassen 
sowie über die Art der Gestaltung und der Pflege der Grabstätte zu entscheiden. Hiervon unberührt 
bleiben Begrenzungen, die aus dem Totensorgerecht Dritter resultieren. 
 
(3) Das Nutzungsrecht kann wiedererworben werden. Ein Wiedererwerb ist nur auf Antrag und nur für 
die gesamte Wahlgrabstätte möglich. Die Friedhofsverwaltung kann den Wiedererwerb ablehnen, ins-
besondere, wenn die Schließung nach § 4 beabsichtigt ist. 
 
(4) Das Nutzungsrecht kann auf Antrag um jeweils 5, 10, 15, bei Sarggräbern auch um  20 oder 25 
Jahre verlängert werden. Auf die erstmalige Verlängerung von bis zu 15 Jahren hat der Nutzungsbe-
rechtigte einen Anspruch; Absatz 3 Satz 3 gilt entsprechend. Die Verlängerung soll die gesamte Grab-
stätte umfassen. Eine Beschränkung auf einzelne Gräber ist aus wichtigem Grund zulässig. Der Antrag 
ist vor Ablauf des Nutzungsrechts zu stellen, über Ausnahmen entscheidet die Friedhofsverwaltung. 
 
(5) Die Regelung des § 13 Abs. 7 gilt entsprechend. 
 
(6) Während der Nutzungszeit darf eine Bestattung nur stattfinden, wenn die Ruhezeit die Nutzungszeit 
nicht überschreitet oder ein Nutzungsrecht mindestens für die Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit wieder-
erworben oder verlängert worden ist. 
 
(7) Das Nutzungsrecht kann mit Zustimmung der Friedhofsverwaltung übertragen werden. Schon bei 
der Verleihung des Nutzungsrechtes soll der Erwerber für den Fall seines Ablebens seinen oder seine 
Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen und ihm bzw. ihnen das Nutzungsrecht durch schriftlichen 
Vertrag übertragen und dies der Friedhofsverwaltung mitteilen. Wird bis zu seinem Ableben keine der-
artige Regelung getroffen, geht das Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen 
des verstorbenen Nutzungsberechtigten mit deren Zustimmung über: 
 

a) auf den überlebenden Ehegatten,  
b) auf den Lebenspartner nach dem Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft  
c) auf die Kinder,  
d) auf die Stiefkinder,  
e) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter,  
f) auf die Eltern,  
g) auf die Geschwister,  
h) auf die Stiefgeschwister,  
i) auf die nicht unter a) - h) fallenden Erben. 
j) auf den Partner der eheähnlichen Lebensgemeinschaft. 
 
Innerhalb der einzelnen Gruppen c) - d) und f) - i) wird die älteste Person nutzungsberechtigt.  
 
Jeder Rechtsnachfolger hat die Graburkunde unverzüglich nach Erwerb auf sich umschreiben zu 
lassen. Sofern keine der vorgenannten Personen innerhalb eines Jahres nach dem Ableben des 
bisherigen Nutzungsberechtigten die Zustimmung nach Satz 3 erklärt, erlischt das Nutzungsrecht. 
Auf Antrag kann das erloschene Nutzungsrecht einer der vorgenannten Personen wieder eingeräumt 
werden. 

 
(8) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an teilbelegten Grabstätten erst nach 
Ablauf der letzten Ruhezeit zurückgegeben werden. Eine Rückgabe ist nur für die gesamte Grabstätte 
möglich. Über Ausnahmen entscheidet die Friedhofsverwaltung. 
 
 
§ 15 Wahlgrabstätten  
 
(1) Wahlgrabstätten sind vorhanden als: 
 a) Erdwahlgrabstätten (Abs. 2) 
 b) Urnenwahlgrabstätten (Abs. 3) 

c) Urnennischen (Abs. 4) 
d) Baumgrabstätten (Abs. 5) 
e) gärtnergepflegte Urnen- und Urnenhochgrabstätten (Abs. 6) 



 
(2) Erdwahlgrabstätten werden als ein- oder mehrstellige Grabstätten, als Einfach- oder Tiefgräber 
vergeben. 
  
Die Nutzungszeit beträgt 25 Jahre, bei Kindern bis zum vollendeten fünften Lebensjahr 15 Jahre. In 
einem Einfachgrab kann ein Verstorbener, in einem Tiefgrab können zwei Verstorbene übereinander 
bestattet werden. Erdwahlgrabstätten werden in der Regel bis zu einer Größe von drei Grabstellen ver-
geben. Ausnahmen können von der Friedhofsverwaltung zugelassen werden. Sie werden mit folgenden 
Größen je Grabstelle eingerichtet: 
 
Länge = 2,50 m 
Breite = 1,20 m. 
 
Fertiges Grabbeet: 
Länge = 2,50 m 
Breite = 1,20 m. 
 
In den Grabstätten können anstelle eines Sarges bis zu zwei Urnen beigesetzt werden. Bei vollständig 
belegten Grabstätten kann die Friedhofsverwaltung auf Antrag die Beisetzung von bis zu zwei Urnen 
zusätzlich gestatten, wenn die räumlichen Verhältnisse der Grabstätte dies zulassen. Im Übrigen gilt § 
13 Abs. 1 Satz 4 entsprechend. Soweit die Einfassungen der Grabstätten von der Gemeinde Schalks-
mühle oder deren Beauftragten errichtet werden, gelten die Regelungen des § 13 Abs. 5 Satz 5 und 
Satz 6 entsprechend. 
 
(3) Urnenwahlgrabstätten sind für Urnenbeisetzungen bestimmte Grabstätten, an denen ein Nutzungs-
recht für die Dauer von 15 Jahren (Nutzungszeit) verliehen wird. In den Urnenwahlgrabstätten können 
drei Urnen beigesetzt werden. Die ein- und zweistelligen Grabstellen haben eine Länge von 1,20 m und 
eine Breite von 0,70 m, mehrstellige weisen Sondermaße auf. 
 
(4) Urnennischen sind pflegefreie Gräber ohne gärtnerische Gestaltung. Die Nutzungszeit beträgt 15 
Jahre. Nach Ablauf der Nutzungszeit haben die Aschegefäße noch intakt zu sein, damit die Räumung 
einer Urnennische möglich ist. Die Anzahl der Beisetzungsmöglichkeiten richtet sich nach deren Größe. 
Als Grabmal wird die Verschlussplatte verwendet (Vorderseite). Sie geht nach Ablauf der Nutzungszeit 
in den Besitz der Nutzungsberechtigten über. Als Grabmal wird ein Edelstahlschild mit einer Glastafel 
neben der Urnennischenanlage verwendet, in die der Name der verstorbenen Person eingraviert wer-
den kann und das mit Ablauf der Nutzungszeit in das Eigentum der nutzungsberechtigten Person über-
geht. Die Regelungen des § 13 Abs. 5 Satz 5 und Satz 6 gelten hinsichtlich des Edelstahlschilds mit 
Glasplatte entsprechend. Das Ablegen von Blumen und sonstigem Grabschmuck ist nur auf den dafür 
vorgesehenen Flächen zugelassen. Abgelegter Grabschmuck wird von der Friedhofsverwaltung nach 
einem angemessenen Zeitraum abgeräumt. An den Verschlussplatten der Nischen dürfen keine Ge-
genstände wie Blumenvasen oder sonstiger Grabschmuck angebracht werden. 
 
(5) Baumgrabstätten sind pflegefreie Grabstätten für Urnen, die durch die Friedhofsverwaltung gestaltet 
werden. Eine darüber hinaus gehende, individuelle Gestaltung ist nicht zulässig. Die Grabstätte ist ein 
abgegrenzter Raum, in dem nur Urnen beigesetzt werden dürfen, deren Durchmesser 25 cm nicht über-
steigt. Die Anzahl der Beisetzungsmöglichkeiten richtet sich nach deren Größe und beträgt bis zu vier 
Urnen. Die Nutzungszeit beträgt 15 Jahre. Als Grabmal wird eine Verschlussplatte verwendet, die mit 
Namensschildern versehen werden kann. Schriftart, -größe und -farbe der Namensschilder sind einheit-
lich und werden von der Friedhofsverwaltung vorgegeben. Die Namensschilder gehen nach Ablauf der 
Nutzungszeit in den Besitz der Nutzungsberechtigten über. Die Regelungen des § 13 Abs. 5 Satz 5 und 
Satz 6 gelten hinsichtlich des Namensschilder entsprechend. Das Ablegen von Blumen und sonstigem 
Grabschmuck ist nur auf den dafür vorgesehenen Flächen zugelassen. Abgelegter Grabschmuck wird 
von der Friedhofsverwaltung nach einem angemessenen Zeitraum abgeräumt. 
 
(6) Gärtnergepflegte Urnengrabstätten und Urnenhochgrabstätten sind Grabstätten mit einheitlicher 
Grabgestaltung. Die Nutzungszeit beträgt 15 Jahre. Die Pflege und Gestaltung der Grabanlagen obliegt 
allein den von der Gemeinde Schalksmühle beauftragten Unternehmen. In den gärtnergepflegten Ur-
nengrabstätten am Pfad der Erinnerung erfolgen die Beisetzungen in Urnenerdröhren, die mit einer 
Messingplatte verschlossen sind. Auf der Messingplatte werden Messingschilder von der Friedhofsver-
waltung angebracht werden. Die Beschriftung obliegt auf Wunsch den Nutzungsberechtigten; für die 
Beschriftung gilt das Zustimmungserfordernis nach § 23 entsprechend. Die Urnenerdröhren haben ei-
nen Durchmesser von 25 cm und lassen die Beisetzung von vier Urnen zu, die einen kleineren Durch-



messer aufweisen. Für die Beisetzung sind ausschließlich verrottbare Schmuckurnen und Aschekap-
seln zulässig. Die gärtnergepflegten Urnenhochgrabstätten lassen die Beisetzung von zwei Urnen zu 
und haben eine Länge und Breite von jeweils 0,90 m. Sie weisen einen Gestaltungstreifen auf, auf dem 
Grabmale errichtet werden können. Eine darüber hinaus gehende, individuelle Gestaltung der gärtner-
gepflegten Urnen- und Urnenhochgrabstätten ist nicht zulässig. 
 
 
§ 16 Aschenbeisetzungen ohne Urne 
  
Grabfelder für Aschebeisetzungen ohne Urnen werden nicht angeboten. 
 
 
 
§ 17 Muslimische Grabstätten 
 
Grabfelder für muslimische Grabstätten werden nicht angeboten. 
 
 
§ 18 Kriegsgrabstätten 
  
Für die Anlage, Pflege und Unterhaltung der anerkannten Kriegsgräber gelten die besonderen gesetz-
lichen Bestimmungen. 
 
 
V. Gestaltung der Grabstätten 
 
§ 19 Abteilungen mit allgemeinen und zusätzlichen Gestaltungsvorschriften 
  
(1) Auf dem Friedhof werden Abteilungen mit allgemeinen und Abteilungen mit zusätzlichen Gestal-
tungsvorschriften eingerichtet.  
(2) Es besteht die Möglichkeit, eine Grabstätte in einer Abteilung mit allgemeinen oder zusätzlichen 
Gestaltungsrichtlinien zu wählen. Die Friedhofsverwaltung hat auf diese Wahlmöglichkeit vor dem Er-
werb eines Nutzungsrechtes hinzuweisen. Wird von dieser Wahlmöglichkeit bei der Anmeldung der Be-
stattung bzw. Beisetzung nicht Gebrauch gemacht, wird dieses Recht aufgegeben und es erfolgt die 
Beisetzung in einer Abteilung mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften. 
(3) Die Gestaltungsvorschriften der §§ 20 – 30 gelten nicht für Gemeinschaftsgrabstätten. 
(4) Die einzelnen Abteilungen werden im Belegungsplan ausgewiesen. 
 
 
§ 20 Allgemeine Gestaltungsvorschriften  
 
Jede Grabstätte ist – unbeschadet der Anforderungen für Abteilungen mit zusätzlichen Gestaltungsvor-
schriften (§§ 22 und 29) – so zu gestalten, dass der Friedhofszweck und die Würde des Friedhofes in 
seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird. Zum Schutz der Allgemeinheit und 
der Nutzungsberechtigten sind die Grabmale und Einfassungen nach den allgemein anerkannten Re-
geln des Handwerks (Technische Anleitung zur Standsicherheit von Grabmalanlagen der Deutschen 
Naturstein Akademie e.V. in der jeweils gültigen Fassung) so zu fundamentieren und zu befestigen, 
dass sie dauerhaft standsicher sind. Dies gilt für sonstige bauliche Anlagen entsprechend. Die Abmes-
sungen der Grabstätte dürfen nicht überschritten werden. 
Das Ausmauern von Grabstätten ist nicht zulässig. 
 
 
VI. Grabmale und bauliche Anlagen 
 
§ 21 Abteilungen mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften  
 
Die Grabmale und baulichen Anlagen in Abteilungen mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften unterlie-
gen unbeschadet der Bestimmungen des § 20 in ihrer Gestaltung, Bearbeitung und Anpassung an die 
Umgebung keinen zusätzlichen Anforderungen. 
 
 
§ 22 Abteilungen mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften  
 



(1) Die Grabmale in Abteilungen mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften müssen sich in die Umgebung 
des Grabfeldes einfügen oder der der Abteilung zugrundeliegenden Planung gestalterisch entsprechen. 
In ihrer Gestaltung und Bearbeitung müssen dazu nachstehende Anforderungen eingehalten werden:  
 
 a) Grabmale müssen aus wetterbeständigem Werkstoff hergestellt sein und sollten  sich in 
der Gestaltung dem Gesamtbild des Friedhofes und benachbarter Grabmale in  Form und Farbe an-
passen. Nicht zugelassen sind Grabmale aus Beton und  Betonwerkstein, soweit sie nicht Natur-
steincharakter haben und handwerksgerecht  bearbeitet sind. Nicht zugelassen sind ferner Grabmale 
aus Kunststoff, Gips, nicht  bruchsicherem Glas. 
 
 b) Farbanstriche auf Steingrabmalen sind nicht gestattet. 
 
 c) Inschriften, die nicht der Weihe des Ortes entsprechen, sind untersagt. 
 
(2) Auf Grabstätten für Sargbeisetzungen sind Grabmale mit folgenden Maßen zulässig:  
 
 a) auf Reihengräbern bis 0,70 m² Ansichtsfläche, 
 b) auf einstelligen Wahlgräbern bis 0,70 m² Ansichtsfläche, 
 c) auf zwei- und mehrstelligen Wahlgrabstätten bis 1,30 m² Ansichtsfläche, 
 
Liegende Grabmale müssen voll auf der Grabstättenoberfläche aufliegen. 
 
(3) Auf Urnengrabstätten sind Grabmale bis zu folgenden Maßen zulässig: 
  
 a) auf Urnenreihengrabstätten und Urnenhochgrabstätten Grabmale bis zu 0,25 m2 Ansichts-
fläche, 
 b) auf Urnenwahlgrabstätten Grabmale bis zu 0,40 m2 Ansichtsfläche. 
 
(4) Soweit es die Friedhofsverwaltung innerhalb der Gesamtgestaltung des Friedhofes und unter Be-
rücksichtigung künstlerischer Anforderungen für vertretbar hält, kann sie Ausnahmen von den Vorschrif-
ten (1) bis (3) und auch sonstige bauliche Anlagen zulassen. Für Grabmale und sonstige bauliche An-
lagen in besonderer topographischer Lage kann die Friedhofsverwaltung erhöhte Anforderungen an 
Material, Entwurf und Ausführung stellen. 
 
§ 23 Zustimmungserfordernis  
 
(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen bedürfen 
der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Auch provisorische Grabmale sind 
zustimmungspflichtig. Satz 2 gilt nicht für Holzkreuze, die kleiner als 1,20 m x 0,50 m x 0,10 m sowie 
andere Grabmale, die kleiner als 0,40 m x 0,25 m x 0,20 m sind. Die antragstellende Person hat ihr 
Nutzungsrecht nachzuweisen. 
 
(2) Den Anträgen sind zweifach beizufügen: 
 

a) Der Entwurf mit Grundriss und Seitenansicht in einem geeigneten Maßstab unter Angabe des 
Materials, seiner Bearbeitung, der Anordnung der Schrift, der Ornamente und der Symbole so-
wie der Fundamentierung. Bei der Anbringung eines QR-Codes oder eines anderen vergleich-
baren maschinenlesbaren Verweises ist der Inhalt der hinterlegten Internetseite zum Zeitpunkt 
des Antrags vollständig anzugeben. Die Antragstellenden bleiben für die Dauer der Nutzung für 
den Inhalt verantwortlich. 

 
b) Soweit es zum Verständnis erforderlich ist, Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und der 

Symbole in geeignetem Maßstab unter Angabe des Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, 
der Form und der Anordnung. 
 

(3) Die Zustimmung kann versagt werden, wenn das Grabmal oder die bauliche Anlage nicht den Vor-
schriften der §§ 20 und 22 entspricht. Eine erteilte Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die 
sonstige bauliche Anlage nicht binnen zwei Jahren nach der Zustimmung errichtet worden ist. 
 
(4) Die nicht zustimmungspflichtigen provisorischen Grabmale sind nur als Holztafeln oder Holzkreuze, 
Findlinge oder Kissensteine zulässig und dürfen nicht länger als zwei Jahre nach der Beisetzung ver-
wendet werden. 
 



 
§ 24 Anlieferung  
gegenstandslos 
 
 
§ 25 Unterhaltung  
 
(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauerhaft standsicher und in würdigem 
Zustand zu halten. Verantwortlich ist insoweit der jeweilige Nutzungsberechtigte. 
 
(2) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen davon ge-
fährdet, sind die für die Unterhaltung Verantwortlichen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei 
Gefahr im Verzuge kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten der Verantwortlichen Sicherungsmaßnah-
men (z.B. Umlegung von Grabmalen, Absperrungen) treffen. Wird der ordnungswidrige Zustand trotz 
schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer festzusetzenden angemesse-
nen Frist beseitigt, ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, das Grabmal oder Teile davon auf Kosten der 
Verantwortlichen im Wege der Verwaltungsvollstreckung unter Berücksichtigung des Landesverwal-
tungsvollstreckungsgesetzes zu entfernen. Die Friedhofsverwaltung ist verpflichtet, diese Gegenstände 
unter schriftlicher Aufforderung zur Abholung drei Monate auf Kosten der Verantwortlichen aufzubewah-
ren. Sind die Verantwortlichen nicht bekannt oder ohne besonderen Aufwand nicht zu ermitteln, genü-
gen als Aufforderung eine öffentliche Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf der Grabstätte, das 
für die Dauer von einem Monat aufgestellt wird. 
 
(3) Die Nutzungsberechtigten sind für jeden Schaden verantwortlich, der durch das Umstürzen von 
Grabmalen oder sonstigen baulichen Anlagen verursacht wird; die Haftung des Friedhofsträgers bleibt 
unberührt; der Friedhofsträger haftet den Verantwortlichen im Innenverhältnis, soweit diese nicht grobe 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz trifft. 
 
 
§ 26 Entfernung  
 
(1)  Nach Ablauf der Nutzungszeit, nach der Rückgabe einer Grabstätte oder nach der Entziehung von 
Grabstätten und Nutzungsrechten sind Grabmale und sonstige bauliche Anlagen innerhalb von drei 
Monaten zu entfernen. Geschieht dies nicht, so ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, die Grabstätte 
im Wege der Verwaltungsvollstreckung nach schriftlicher Androhung und Festsetzung auf Kosten des 
Nutzungsberechtigten abräumen zu lassen. Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, das Grabmal 
oder sonstige bauliche Anlagen zu verwahren. Grabmal oder sonstige bauliche Anlagen gehen entschä-
digungslos in das Eigentum der Gemeinde Schalksmühle über, wenn dies bei Erwerb des Nutzungs-
rechts oder bei Genehmigung für die Errichtung des Grabmals oder sonstiger baulicher Anlagen schrift-
lich vereinbart wurde. 
 
(2) Sofern ein Grabmal ohne die Zustimmung der Friedhofsverwaltung aufgestellt wurde und nicht ge-
nehmigungsfähig ist, hat der Nutzungsberechtigte dieses unverzüglich zu entfernen. Die Regelungen in 
Absatz 1 Satz 2 bis Satz 4 geltend entsprechend. 
 
 
VII. Herrichtung und Pflege der Grabstätten 
 
 
§ 27 Herrichtung und Pflege  
 
(1) Alle Grabstätten müssen innerhalb von sechs Monaten nach dem Erwerb des Nutzungsrechts im 
Rahmen der Vorschriften des § 20 hergerichtet und dauerhaft in Stand gehalten werden. 
 
(2) Die Grabstätten dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt werden, die andere Grabstätten und die öffentli-
chen Anlagen und Wege nicht beeinträchtigen. Die Höhe und die Form der Grabhügel sowie die Art 
ihrer Gestaltung sind dem Gesamtcharakter des Friedhofes, dem besonderen Charakter des Friedhof-
steils und der unmittelbaren Umgebung anzupassen. Sie sollen nicht höher als 10 cm sein. Verwelkte 
Blumen, Kränze, Unrat und Scherben sind unverzüglich von den Gräbern zu entfernen und in die dafür 
vorgesehenen Behälter zu bringen. 
 



(3) Für die Herrichtung und die Instandhaltung sind die Nutzungsberechtigten verantwortlich. Die Ver-
pflichtung erlischt mit dem Ende des Nutzungsrechts. Die Friedhofsverwaltung kann von den Nutzungs-
berechtigten verlangen, dass sie die Grabstätte nach Ende der Nutzungszeit abräumen.  
(4) Die für die Grabstätten Verantwortlichen können die Grabstätten selbst anlegen und pflegen oder 
damit einen Dritten beauftragen. 
 
(5) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb der Grabstät-
ten obliegt ausschließlich der Friedhofsverwaltung.  
 
(6) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungsmitteln bei der Grabpflege ist nicht 
gestattet. 
 
(7) Die Regelung des § 26 Abs. 1 Satz 1 gilt entsprechend. 
 
 
§ 28 Abteilungen ohne zusätzliche Gestaltungsvorschriften  
 
In Abteilungen ohne zusätzliche Gestaltungsvorschriften unterliegt die gärtnerische Herrichtung und 
Unterhaltung der Grabstätten unbeschadet der Bestimmungen der §§ 20 und 27 keinen zusätzlichen 
Anforderungen. 
 
 
§ 29 Abteilungen mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften  
 
(1) Unzulässig ist  
 
a) das Pflanzen von Bäumen oder Sträuchern mit einer Wuchshöhe von mehr als 1,5 m,  
b) das Einfassen der Grabstätte mit Hecken, die höher als 30 cm sind,  
c) das Errichten von Rankgerüsten, Gittern oder Pergolen,  
d) das Aufstellen einer Bank oder sonstigen Sitzgelegenheit, 
e) das Abdecken von Gräbern für Sargbeisetzungen mit Grabplatten, die mehr als die Hälfte der Ge-
samtfläche des Grabes einnehmen. 
 
(2) Kunststoffe und sonstige nicht verrottbare Werkstoffe dürfen in sämtlichen Produkten der Trauerflo-
ristik, insbesondere in Kränzen, Trauergebinden, Trauergestecken und im Grabschmuck nicht verwen-
det werden. Ausgenommen sind Grabvasen, Markierungszeichen, Gießkannen und anderes Kleinzu-
behör. Solche Gegenstände sind nach Ende des Gebrauchs vom Friedhof zu entfernen oder in den zur 
Abfalltrennung vorgesehenen Behältnissen abzulegen. 
(3) Soweit es die Friedhofsverwaltung unter Beachtung der §§ 20 und 27 für vertretbar hält, kann sie 
Ausnahmen im Einzelfall zulassen. 
 
 
§ 30 Vernachlässigung der Grabpflege  
 
(1) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, haben die Verantwortlichen 
(§ 27 Abs. 3) nach schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte innerhalb einer 
angemessenen Frist in einen ordnungsgemäßen Zustand zu bringen. Kommen die Nutzungsberechtig-
ten ihrer Verpflichtung nicht nach, kann die Friedhofsverwaltung in diesem Fall die Grabstätte im Wege 
der Verwaltungsvollstreckung auf ihre Kosten in Ordnung bringen oder bringen lassen. Die Friedhofs-
verwaltung kann auch das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen, soweit sie die Verantwortli-
chen schriftlich unter Fristsetzung hierauf hingewiesen hat. In dem Entziehungsbescheid werden die 
Nutzungsberechtigten aufgefordert, das Grabmal und die sonstigen baulichen Anlagen innerhalb von 
drei Monaten seit Unanfechtbarkeit des Entziehungsbescheides zu entfernen. 
 
(2) Sind die Verantwortlichen nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu  
ermitteln, wird durch eine öffentliche Bekanntmachung auf die Verpflichtung zur Herrichtung und Pflege 
hingewiesen. Außerdem werden die unbekannten Verantwortlichen durch ein Hinweisschild auf der 
Grabstätte aufgefordert, sich mit der Friedhofsverwaltung in Verbindung zu setzen. Bleibt die Aufforde-
rung oder der Hinweis drei Monate unbeachtet, kann die Friedhofsverwaltung unter Berücksichtigung 
des Landesverwaltungsvollstreckungsgesetzes 
 
a) die Grabstätte abräumen, einebnen und einsäen und 
b) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen beseitigen lassen. 



 
(3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gelten Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 entsprechend. Wird die Auf-
forderung nicht befolgt oder sind Verantwortlichen nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand 
zu ermitteln, kann die Friedhofsverwaltung den Grabschmuck entfernen. 
 
 
VIII. Leichenhallen und Trauerfeiern 
 
 
§ 31 Benutzung der Leichenhalle  
 
(1) Die Leichenhalle dient der Aufnahme der Verstorbenen bis zur Bestattung. In jedem Aufbewahrungs-
raum der Leichenhalle soll nur eine verstorbene Person aufgebahrt werden. 
Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können die Angehörigen 
die Verstorbenen während der festgesetzten Zeiten sehen. Das Betreten der Aufbewahrungsräume er-
folgt unter der Verantwortung des jeweiligen Bestatters, dem insoweit Beaufsichtigungspflichten oblie-
gen. Eine Ausschmückung der Aufbewahrungsräume obliegt den Angehörigen der verstorbenen Per-
son. Die Särge sind spätestens eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder Beisetzung endgültig 
zu schließen. Der Sarg einer rasch verwesenden Leiche ist sofort zu verschließen.  § 32 Abs. 2 bleibt 
unberührt. 
 
(2) An den Türen zu den einzelnen Aufbewahrungsräumen sind deutlich lesbare Aufschriften 
Mit 
 
a) Namen und letztem Wohnort des Verstorbenen, 
b) Namen und Anschrift des Bestatters, 
c) Zeit der Beerdigung 
außen fest anzubringen. 
 
(3) Verstorbene, die an einer meldepflichtigen übertragbaren Krankheit nach dem Infektionsschutzge-
setz erkrankt waren, sind gesondert aufzubewahren. Der Zutritt zu diesen Räumen und die Besichtigung 
der Verstorbenen bedürfen zusätzlich der vorherigen Zustimmung zuständigen Gesundheitsbehörde. 
 
 
§ 32 Trauerfeier  
 
(1) Die Trauerfeiern können in einem dafür bestimmten Raum (Andachtsraum der Friedhofskapelle), 
am Grab oder an einer anderen im Freien vorgesehenen Stelle abgehalten werden.  
 
(2) Auf Antrag der Hinterbliebenen kann die örtliche Ordnungsbehörde gestatten, dass während der 
Trauerfeier der Sarg geöffnet wird. War die verstorbene Person an einer meldepflichtigen übertragbaren 
Krankheit nach dem Infektionsschutzgesetz erkrankt, so bedarf es zusätzlich der Genehmigung der 
zuständigen Gesundheitsbehörde. 
 
(3) Die Benutzung der Friedhofskapelle kann untersagt werden, wenn der Verstorbene an einer melde-
pflichtigen übertragbaren Krankheit nach dem Infektionsschutzgesetz erkrankt war oder Bedenken we-
gen des Zustandes des Verstorbenen bestehen. 
 
(4) Eine Ausschmückung des Andachtsraumes obliegt den Angehörigen der verstorbenen Person oder 
dem von diesen beauftragten Bestatter. Die Ausschmückungsgegenstände, Kränze und Blumen dürfen 
frühestens eine Stunde vor dem Beginn der Trauerfeier in den Andachtsraum gebracht werden. Sie sind 
innerhalb einer Stunde nach der Trauerfeier zu entfernen. 
 
 
IX. Schlussvorschriften 
 
§ 33 Alte Rechte  
 
(1) Bei Grabstätten, über welche die Friedhofsverwaltung bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits verfügt 
hat, richten sich die Nutzungszeit und die Gestaltung nach den bisherigen Vorschriften. 
 
(2) Die vor dem Inkrafttreten dieser Satzung entstandenen Nutzungsrechte von unbegrenzter oder un-
bestimmter Dauer werden auf zwei Nutzungszeiten nach § 15 Abs. 2 und Abs. 3 dieser Satzung seit 



Erwerb begrenzt. Sie enden jedoch nicht vor Ablauf der Ruhezeit der zuletzt beigesetzten Leiche oder 
Asche. Verlängerungen des Nutzungsrechts können unter den Voraussetzungen des § 14 Abs. 4 auch 
über diesen Zeitraum hinaus gewährt werden. 
 
 
§ 34 Haftung  
 
Die Gemeinde Schalksmühle haftet nicht für Schäden, die durch nicht satzungsgemäße Benutzung des 
Friedhofs, seiner Anlagen oder ihrer Einrichtungen, durch dritte Personen oder durch Tiere entstehen, 
es sei denn diese Schäden resultieren aus der Verletzung einer Verkehrssicherungspflicht durch den 
Friedhofsträger. Im Übrigen haftet die Gemeinde Schalksmühle nur bei Vorsatz und grober Fahrlässig-
keit. Die Vorschriften über Amtshaftung bleiben unberührt. Bei der Anbringung von QR-Codes oder 
vergleichbaren Codierungen bleibt der Nutzungsberechtigte für die Inhalte während der gesamten Nut-
zungszeit verantwortlich. Der Friedhofsträger übernimmt keine Haftung für die Inhalte. 
 
 
§ 35 Gebühren 
  
Für die Benutzung des von der Gemeinde Schalksmühle verwalteten Friedhofs und ihrer Einrichtungen 
sind die Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofsgebührensatzung zu entrichten. 
 
 
§ 36 Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer 
  

a) als Dienstleistungserbringer entgegen § 6 Abs. 7 trotz Untersagung tätig wird, entgegen § 6 
Abs. 4 außerhalb der festgesetzten Zeiten Arbeiten durchführt oder entgegen § 6 Abs. 5 Werk-
zeuge oder Materialien unzulässig lagert, 
 

b) eine Bestattung entgegen § 7 Abs. 1 der Friedhofsverwaltung nicht anmeldet, 
 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 1.000 Euro geahndet werden. 
 
 
§ 37 Inkrafttreten  
 
Diese Satzung tritt am 1.1.2020 in Kraft. Abweichen davon treten § 13 Abs. 2d sowie § 15 Abs. 1 Buch-
stabe c) und d) erst mit Wirkung zum 1.7.2020 in Kraft. 
 
 
Gleichzeitig treten die Friedhofssatzung vom 18.12.1990, die Gestaltungsordnung für die kommunalen 
Friedhöfe in Schalksmühle vom 05.12.1977 und alle übrigen entgegenstehenden ortsrechtlichen Vor-
schriften außer Kraft. 
 
 
 

Erste Änderungssatzung 
Veröffentlicht: 23.12.2020 
In Kraft getreten: 01.01.2021 
 
  



II. 
Bekanntmachungsanordnung 

 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Hinweis: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit der Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Schalksmühle vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
 
Schalksmühle, 22.12.2020   Der Bürgermeister 
      gez. Schönenberg    
 
 
                       
Veröffentlicht:     23.12.2020 
In Kraft getreten:  01.01.2021 
 
 
 
 
Änderung durch: 
 

 1. Änderungssatzung vom 22.12.2020 (§ 13 Abs. 5, § 13 Abs. 9 neu eingefügt, § 15, § 22 Abs. 
3 Buchstabe a) 


